
 

 

6. Mai 2024 

Sehr geehrte Frau , 
Sehr geehrte Frau , 
sehr geehrter Herr , 

im Zuge der laufenden Verhandlungen im Rat der EU möchten wir erneut auf die erheblichen Bedenken 
bezüglich der gegenwärtig diskutierten Vorschläge zur Richtlinie über Umweltaussagen (2023/0085/COD) 
hinweisen. Eine branchenübergreifende Initiative zahlreicher deutscher Wirtschaftsverbände spricht sich mit 
Nachdruck gegen die Einführung eines Vorab-Prüfungsverfahrens für ausdrückliche Umweltaussagen aus. 

Die Weiterentwicklung des Binnenmarkts in eine moderne, ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft ist für die Umsetzung des ökologischen Wandels und die Erreichung der Ziele des European 
Green Deals von entscheidender Bedeutung. Im Rahmen dessen ist es unabdingbar, wahrheitsgemäße 
werbliche Umweltangaben zu fördern und irreführenden Behauptungen zur ökologischen Nachhaltigkeit 
vorzubeugen. Die kürzlich verkündete Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel 
(RL 2024/825) sieht zu diesem Zweck bereits weitreichende Änderungen im Lauterkeitsrecht vor. Die 
Richtlinie über Umweltaussagen soll diese Bestrebungen ergänzen, um einerseits Verbraucherinnen und 
Verbraucher vor „Greenwashing“ zu schützen und andererseits gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle 
Wirtschaftsteilnehmer auf dem europäischen Markt zu schaffen. 

Allerdings würde das vorgeschlagene Vorab-Prüfungsverfahren für ausdrückliche Umweltaussagen, wie es 
in beiden Fassungen des Europäischen Parlaments und des Rates der EU gegenwärtig vorgesehen ist, dieser 
richtungsweisenden Zielsetzung entgegenwirken: Durch die verpflichtende Vorab-Prüfung wären 
europäische Unternehmen einem unverhältnismäßig großen Zeit- und Kostenaufwand ausgesetzt, was 
zusätzlich zu den Verpflichtungen im Rahmen der noch umzusetzenden Richtlinie zur Stärkung der 
Verbraucher für den ökologischen Wandel zu einem drastisch erhöhten bürokratischen Aufwand für die 
Wirtschaft führen würde. Ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt würde zudem die Innovationsanreize für 
ökologisch engagierte Unternehmen schwächen, da sie Fortschritte in Bezug auf Nachhaltigkeit nur 
kommunizieren dürften, wenn sie sich ex-ante auf einen zeit- und kostenintensiven Zertifizierungsaufwand 
einlassen würden. Sollten Unternehmen gerade diesen Aufwand scheuen, fehlen Verbraucherinnen und 
Verbrauchern wichtige Informationen, um nachhaltige Entscheidungen zugunsten der Umwelt treffen zu 
können. Dies könnte unter Umständen dazu führen, dass unternehmerisch angestoßene Klima- und 
Umweltschutzmaßnahmen vermehrt verschwiegen werden, was letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit 
Europas, den Verbraucherschutz, den Umweltschutz und die grundlegenden Ziele des European Green 
Deals beeinträchtigen könnte. 



           
 
           

Die unterzeichnenden Verbände sprechen sich daher gegen die Einführung eines Vorab-Prüfungsverfahrens 
für Umweltaussagen aus. Eine sorgfältige und ausgewogene Umsetzung der Richtlinie zur Stärkung der 
Verbraucher für den ökologischen Wandel bietet bereits einen ausreichenden Schutz vor irreführenden 
Umweltaussagen und macht damit die Notwendigkeit einer ex-ante Prüfung überflüssig. Wir bitten Sie 
daher, sich dafür einzusetzen, dass Deutschland im Rat der EU gegen das Vorab-Prüfungsverfahren votiert. 

Wir würden uns freuen, Ihnen unsere Position in einem persönlichen Gespräch näher zu erläutern und 
stehen hierzu jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. 

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. 

BDEW Bundesverband der Energie-  
und Wasserwirtschaft e.V. 

Deutsche Industrie- und Handelskammer DIHK 

GDV Gesamtverband der Versicherer e.V. 

 

 

 

ICC Germany e. V. 

Verband der Privaten Bausparkassen e. V. 

 
Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. 

Zentralverband der deutschen  
Werbewirtschaft e.V.  




